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Anpassung von Citi Optionsscheinen und Zertifikaten, deren Basiswert nicht 
in Euro notiert und die keine Währungsabsicherung vorsehen, zum 
1. Juli 2016 

Änderung der Wechselkursreferenzstelle und des Referenzkurses der 
Währungsumrechnung zum 1. Juli 2016 für Citi Optionsscheine und Zertifikate, deren 
Basiswert nicht in Euro notiert und die keine Währungsabsicherung vorsehen. 
 
Die zur Zeit für die Abrechnung unserer Produkte verwendete Wechselkursreferenzstelle Europäische 
Zentralbank (EZB) wird mit Wirkung zum 1. Juli 2016 den Veröffentlichungsmodus der „EZB-
Referenzkurse“ ändern. Die EZB weist darauf hin, dass ihre frei zugänglichen Referenzkurse nur der 
Information dienen und rät nachdrücklich davon ab, diese Referenzkurse für Transaktionszwecke zu 
nutzen. Sie verweist ferner darauf, dass die EZB-Referenzkurse nicht den neuen Grundsätzen für 
Verfahren zur Festlegung von Benchmarks in der EU und den Grundsätzen für finanzielle Benchmarks 
Rechnung tragen, welche die Internationale Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden 
(International Organization of Securities Commissions − IOSCO) zur weltweiten Anwendung erarbeitet 
hat. Demzufolge stellen die von der EZB veröffentlichten Kurse keine geeignete Referenz für 
Finanzinstrumente dar. 
 
Vor diesem Hintergrund wird Citigroup Global Markets Deutschland AG ab dem 1. Juli 2016 das 
Bloomberg FX Fixing als Referenz für die Umrechnung aller relevanten Zahlungen unter den von ihr 
begebenen Optionsscheinen und Zertifikaten mit Währungsumrechnung verwenden und die jeweiligen 
Wertpapierbedingungen entsprechend anpassen. 
 
Neue Wechselkursreferenzstelle für Citi Optionsscheine und Zertifikate, deren Basiswert nicht in Euro 
notiert und die keine Währungsabsicherung vorsehen, wird ab 1. Juli 2016 das Bloomberg FX Fixing 
(„BFIX“). Bei diesen Optionsscheinen und Zertifikaten wird der Auszahlungsbetrag dann mittels eines 
von der Wechselkursreferenzstelle am Währungsumrechnungstag ermittelten und auf der Internetseite 
www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings veröffentlichten Referenzkurses (Referenzkurs der 
Währungsumrechnung) berechnet. 
 
 
Die Anpassung hat Auswirkungen auf folgende Textstellen in den endgültigen 
Bedingungen: 
 
Die Definition „Referenzkurs der Währungsumrechnung“ gemäß Nr. 2(3) der 
Emissionsbezogenen Bedingungen lautet ab dem 1. Juli 2016 wie folgt: 
 

Die Umrechnung von der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt zu dem am 
Währungsumrechnungstag von der Wechselkursreferenzstelle jeweils gegen 14:00 Uhr Ortszeit 
Frankfurt am Main berechneten und für den relevanten Wechselkurs (Auszahlungswährung –
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 Referenzwährung) auf der Internetseite www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings 
veröffentlichten, in Mengennotierung ausgedrückten Kurs (BFIX RATE). 
 
Sofern der Berechnungsmodus des Referenzkurses der Währungsumrechnung von der 
Wechselkursreferenzstelle wesentlich verändert oder die Referenzkurse ganz eingestellt werden 
oder der Zeitpunkt der regelmäßigen Veröffentlichung durch die Wechselkursreferenzstelle um 
mehr als 30 Minuten geändert wird, ist der Emittent nach billigem Ermessen berechtigt, einen 
geeigneten Ersatz zu benennen. 

 
Die Definition „Wechselkursreferenzstelle“ gemäß Nr. 2 (3) der Emissionsbezogenen 
Bedingungen lautet ab dem 1. Juli 2016 wie folgt: 
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